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Kräfteverhältnisses die Erkenntnis, 
daß die Umwandlung Europas in 
einen Kontinent dauerhaften Frie
dens und gleichberechtigter Zusam
menarbeit zwischen den Staaten, un
abhängig vom Charakter ihrer Ge
sellschaftsordnung, nur möglich ist, 
indem die Probleme der Nachkriegs
periode gelöst und insbesondere die 
territorialen und politischen Realitä
ten, wie sie im Ergebnis des zweiten 
Weltkrieges entstanden waren, aner
kannt wurden. Mit der Schlußakte 
wurden in multilateraler Form die 
territorialen und politischen Realitä
ten in Europa völkerrechtlich fixiert, 
die Nachkriegsperiode abgeschlos
sen und die Wende vom —*■ kalten 
Krieg zur Entspannung (—► Entspan
nungspolitik) in Europa bekräftigt. 
Die KSZE eröffnete neue Perspekti
ven für die Entwicklung der Bezie
hungen zwischen den Staaten unter
schiedlicher Gesellschaftsordnung 
Europas und Nordamerikas. Als Ziel 
ihres Zusammenwirkens bezeichnen 
es die Unterzeichnerstaaten, »bes
sere Beziehungen untereinander zu 
fördern sowie Bedingungen zu ge
währleisten, unter denen ihre Völker 
in echtem und dauerhaftem Frieden, 
frei von jeglicher Bedrohung oder 
Beeinträchtigung ihrer Sicherheit le
ben können«. Die Schlußakte, die aus 
mehreren Komplexen besteht, bildet 
ein in sich geschlossenes, einheitli
ches Dokument und kann nur als 
Ganzes, und zwar in dem Umfang 
und in der Weise, wie darin verein
bart, verwirklicht werden. Ihr Kern
stück bildet die Prinzipiendeklara
tion, in der ihre Signatare die folgen
den, mit den Völkerrechtsprinzipien 
der UNO-Charta übereinstimmen
den Grundprinzipien bekräftigen: 
souveräne Gleichheit, Achtung der 
der Souveränität innewohnenden 
Rechte; Enthaltung von der Andro
hung und Anwendung von Gewalt; 
Unverletzlichkeit der Grenzen; ter
ritoriale Integrität der Staaten; fried
liche Regelung von Streitigkeiten; 
Nichteinmischung in die inneren

Angelegenheiten; Achtung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten, 
einschließlich der Gedanken-, Ge
wissens-, Religions- oder Überzeu
gungsfreiheit; Gleichberechtigung 
und Selbstbestimmungsrecht der 
Völker; Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten; Erfüllung völkerrecht
licher Verpflichtungen nach Treu 
und Glauben. Diese 10 Prinzipien, 
die an der Spitze der Schlußakte ste
hen, sind ein kollektiv vereinbarter 
Kodex der praktischen Anwendung 
der Prinzipien der friedlichen Ko
existenz von Staaten unterschiedli
cher Gesellschaftsordnung in Eu
ropa. Den Fragen der Sicherheit 
wurde damit jene Priorität einge
räumt, die sich aus den historischen 
Erfahrungen der europäischen Völ
ker ergibt. Die Bedeutung und 
Wirksamkeit dieser Prinzipien un
terstrichen ihre Unterzeichner da
durch, daß sie die Prinzipien als an
erkannte Grundprinzipien des Völ
kerrechts ausdrücklich bekräftigten 
und ihre feste Entschlossenheit er
klärten, diese Prinzipien »zu achten 
und in die Praxis umzusetzen«. Die 
strikte Verwirklichung dieser Prinzi
pien bildet gleichsam den Ausgangs
punkt und die Grundlage einer ge
genseitig vorteilhaften Zusammen
arbeit auf den verschiedensten Ge
bieten. Die Unterzeichner der 
Schlußakte brachten ihre Überzeu
gung zum Ausdruck, »daß die Ach
tung dieser Prinzipien die Entwick
lung normaler und freundschaftli
cher Beziehungen und den Fort
schritt der Zusammenarbeit zwi
schen ihnen auf allen Gebieten för
dern wird«. Im ersten Teil der 
Schlußakte anerkannten ihre Signa
tare ferner die Notwendigkeit, die 
politische Entspannung durch 
Schritte der militärischen Entspan
nung zu ergänzen, und bekundeten 
generell ihr Interesse an Bemühun
gen zur Verminderung der militäri
schen Konfrontation und zur Förde
rung der Abrüstung mit dem Ziel, 
»schließlich eine allgemeine und


